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SCcitigfeit, tnbem fte Ujm afijäbrlicb namhafte finanzielle
Unterftüipngen juroeifen. ©anj befonberl aber foflten
alle inbufirießen, ©eroerbetreibenben, Ijanbroerfer, @e=

fcbäftlinbaber unb Sabenbefiger, jointe ade greunbe be§
MittetftanbeS i£)n unterftügen unb förbern Ejetfen, tnbem
fie ihm beitreten. Der Borftanb bemerft in feinem ©in»
tabimggfcbreiben u. a. :

„Die heutigen roirtfdbaftticf)en SSertjältniffe finb berart,
baff mir moi)I nicht befonberl £)erbor^u[)eben braueben,
baf ber $ufammenfcf)Iuf3 aller ©eroerbetreibenben brin»
genb nötig ift. SBir erroarten barum beftimmt, baff unferm
Berbanbe nicht nur re<f)t biete ©injetmitgtieber beitre»
ten, fonbern bag fid) enblidb aucE) bie beftetjenben SBei*
fterbereine otfne Stulnabme uns all gadEjfeftionen an»
gtiebern merben." ifSräfibent ift jjerr 3. ®. Clingen»
berg Mofer; ©efretär: |jerr ©. 3eâter=Kefier beibe itt
@d)aff£)aufen.

Sdinieijcr. eatibesausfteHung in Sern 1914.

©inla&mtg pr Beteiligung in i)er 21.©ruppe: Baum»
fünft, Möbel, £>aaô= unb Küchengeräte, fanitäre

Slntagen, ©ptetroaren.
Bacbbem im Stprit biefel QafireS ber Stufruf bei

•Bentratfomiteel pr Beteiligung an ber SanbeSaulfteßung
erfcfyienen ift, gelangt beute bal Komitee ber 21. ©ruppe:
Baumfunft, Möbel, jpaul» unb Küchengeräte, fanitäre
Stntagen, ©pietroaren, mit einem Stufruf an aße Qnter»
effenten p einer recfjt regen Beteiligung.

©I merben fämttidje in ber ©cbroetj tjergefteßten
©egenftänbe, bie in bal ©ebtet ber 21. ©ruppe faßen,
pgetaffen, b. b- el rairb jebermann ©etegentjett geboten,
ftd) an ber Slulfteßung p beteiligen unter ber Bebingung,
bag bie ©egenftänbe quatitatio ^eroorragenb unb bei»
halb auifteüungiroürbig finb.

SBir netjmen im befonbern gerne an, baff fieb an ber
Slulfteßung aud) Heinere ©eroerbetreibenbe redfjt pt)treic^
beteiligen merben, melctje, obroobt fie nur einen be=

fdjränften Slrbeiilfreil t)aben, buret) itjre ©rjeugniffe ben
Beroeii p erbringen oermögen, bag aud) unfer Çanb»
roerî fünftterifdie Boßenbung aufroeifen fann.

Dal ©ruppenfomitee roirb ftd) bemühen, bei ber
©inteitung ber Stuifteßungitjaße unb bei ber Qnftaßation
ber Stuifteßungigegenftänbe ben Slulfteflern beftmögtid)
entgegenpfonimen. ©I roirb t)auptfäct)tict) aud) fein
Stugenmerf barauf rieten, bag bie Stulfteßungen ber in
ber ©ruppe oereinigten ©mitarbeiten tteinerer Meifier
einerfeiti unb ber ein abgefcgtoffenel ©angei bitbenben
©rpugniffe inbuftriefler Unternehmungen anberfeiti fid)
nietjt ungünftig beeinfluffen, fonbern gtücfttd) ergänzen.

Dal ©ruppenfomitee t)at in feiner ©itpng oom
4. $uti a. c. bef'djtoffen, fjauptfädßid) aud) bureb $örbe=
rung, eoeniuefl Drganifation oon Kolleftioaul»
fte Hungen bai $ntereffe ber Stulfteßunglbefucber auf
unfere ©ruppe p teufen.

©I finb pr ©rteidtjterung ber Drganifation fotetjer
Koßeftioaulfteßungen fotgenbe Untergruppterungen cor»
genommen roorben:

1. Baumf un ft, SBotpungi» unb Slulftattunglroefen,
Kunftgeroerbe.

a) ©efdjloffene Bäume jeber Slrt, oorbitbtid) mobern
möbliert unter Suptpng funftgeroerbtidjer ©egen»
ftänbe, Bilber tc., ©mpfangiräume, ffeftfäte, Dielen,
Borfäte, Berauben, 3Bot)n=, BibSotßef», Muftf»,
Bauet)», Biflarbjimmer, ©peife», Damen», Herren»,
©d)taf=, Kinber», Dienfibotenjimmer, Qunggefeßen»
jimmer, Sitetier, SBart» unb ©predjpnmer, Küchen,
9Bafd^füdt)en unb fanitäre Stniagen, roie Bab» unb
ïoitettenrâume je.

b) ©efdtjtoffene Bäume biefet Slrt, jebodt) in bifiori»
fcE)en ©tilformen.

II. ^nnenauiftattung, einzelne SJlöbet, fjaui»
geräte, Küdbengeräte jc.

a) ©anje ffimmereinrid)tungen ofjne umbauten Baum.
b) ©injetmöbet: 3:ifcE)e, ©d)ränfe, ©tübte, ©pieget,

Balfon unb Beranbamöbet, ©artenmöbet, Btflarbi,
SBanb^ unb ©tanbubren.

c) Qnnenbeforation : £apeprerarbeiten, ffenfterbeto»
rationen, ©olbteiften, Baumen, Beteucbtungiförpenc.

d) Küchengeräte, fanitäre ©egenftänbe, S£oitette=3lrtife(.
e) 3^ûwïotbrtïTQreri, Bürftenroaren.
f) ©pietmaren, Korbroaren, Ktnberroagen.
®ie Stuifteßung ber I. Untergruppe ift ati „©ruppen»

Koßeftioauifteflung" oorgefeben (fiebe Begtement für bie

Sluifteßer, Slrt. 81, Sit. i a).
3n ben Untergruppen Ia unb Ib fönnen einzelne

jfirmen für ftd) aflein ober in Berbtnbung mit anbeut

Çanbmerfern, roie Baufdbreiner, ©ipfer, SJiafer, STape»

ierer, ^»afner ec, auifteßen, eoent. unter SJÎitroirfuna,
bejro. Seitung eines Streb,itefteti ober anbern KünftterS,
bem fpejieß ber ©ntrourf unb bie aßgemeine Slnorbnutig
bei Baumei übertaffen merben fann.

2)ai ©ruppenfomitee gebenft, bie Drganifation ber

Koßeftioauifteßung für bie Untergruppen Ia unb Ib
(Berfebr sroifdben bem 3snt^aUomitee unb bem 3tui»

fteßer, ®iipofition ber oerfd)iebenen Bäume ec) fetbft

p übernehmen, unb nimmt infotgebeffen ©injetanmet»
bungen burdb beitiegenbei prooiforifdbei Slnmetbuttas»

formulât in boppetter Stuifertigung entgegen.
2)iefe Stnmetbungen baben in Bepg auf ben

bebarf oorerft unoerbinbtidben ©baïûfter. ®er Stnmet»

bung ift ein SBöbetierungigrunbrifj 1:20 mit jBajp
angaben unb Berteitung ber fünfter (mögtidjft nur ttaef)

einer ©eitel beipfügen. Bad) reebtjeitig unb genügenb

eingegangenen Stnmetbungen roirb oom Komitee ein Ber»

teitunpiplan entworfen, roobei bie jjißereffen einei feben

Stuifteßeri mögtidbft geroabrt roerben foßen. ®tefer Ber»

teilungiptan roirb ben Stngemetbeten umgebenb pr Kennt»

nii gebracht, ©in reger Berfebr jroifcben ©ruppenfomitee
unb Sluiftefler roirb eine mögtiebft ooße Berftänbigung
geroäbrteiften. ®ai Komitee roirb ftdE) ferner pr lut'
gäbe madjen, ben Stuifteßern 3trd)iteften unb anbete

Künftler ati Mitarbeiter, eoent. Mitausfteßer p oer»

mittein unb babei foroobt bie betreffenben Sanbesteite

at§ audb bie fünftterifeben @efid)t?punfte be§ Stusftettert

berüdftebtigen. Bereinigt fieb eine fjitma mit anbetu

|)anbroerfern, eoent. Künfttern, fo bleibt e§ ib* übet»

taffen, fämttid^e Beteiligte atë Éusftefler anpmetöen, fo»

fern bie Betreffenben nidtjt auf eigene Koften fid) um

Stusfteßunggprojeft beteitigen. Bom ©ruppenfomitee ab«'

roirb oertangt, bag gemeinfame Sluifteßer einel obet

mehrerer Bäume einen Bertreter beftimmen, ber allem

mit bem Komitee oerfebrt unb Pflichten unb Bedjie

gegenüber ber Stuifteßung! teitung erfüflt unb aße

ftärungen mit rechtlicher Sßirfung für fämtlic^e Beteilig

entgegennimmt. übrigen b^ßun Î5i6 im Begteme' t

für bie Sluifteßer (B. 31.) oom Slpril 1912 feftgetegt«

Beftimmungen ihre ooße ©üttigfeit.
3n bie II. Untergruppe fönnen fieb ©inptaulP«

bireft unb befinitio*) bei ber SMreftion ber Sanbesaum

fteßung anmetben.
Slber aud) in biefer Untergruppe roirb bie BiW

oon „freien Koßeftioaulfteßungen" (f. B. St., SW» °

Sit. 1 b) begrügt.

*) 3tnmelbef(beine für befimtioe 3lnmelbungen roerben 3"L
effenten auf Verlangen mit bent Stegtement für bie
toftenfrei pgefebiett burd) bie „©cbroeijerifdje Sanbelauîft«' »

in aSern".
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Tätigkeit, indem sie ihm alljährlich namhafte finanzielle
Unterstützungen zuweisen. Ganz besonders aber sollten
alle industriellen, Gewerbetreibenden, Handwerker, Ge-
schäftsinhaber und Ladenbesitzer, sowie alle Freunde des
Mittelstandes ihn unterstützen und fördern helfen, indem
sie ihm beitreten. Der Vorstand bemerkt in seinem Ein-
ladungsschreiben u. a. :

„Die heutigen wirtschaftlichen Verhältnisse sind derart,
daß ivir wohl nicht besonders hervorzuheben brauchen,
daß der Zusammenschluß aller Gewerbetreibenden drin-
gend nötig ist. Wir erwarten darum bestimmt, daß unserm
Verbände nicht nur recht viele Einzelmitglieder beitre-
ten, sondern daß sich endlich auch die bestehenden Mei-
stervereine ohne Ausnahme uns als Fachsektionen an-
gliedern werden." Präsident ist Herr I. G. Klingen-
berg-Moser; Sekretär: Herr C. Jezler-Keller beide in
Schaffhauseu.

Schweizer. LmdeMsstellW m Ber» im.
Einladung zur Beteiligung in der 21. Gruppe: Raum-

knnst, Möbel, Haus- und Küchengeräte, sanitäre
Anlagen, Sptelwaren.

Nachdem im April dieses Jahres der Aufruf des
Zentralkomitees zur Beteiligung an der Landesausstellung
erschienen ist, gelangt heute das Komitee der 21. Gruppe:
Raumkunst, Möbel, Haus- und Küchengeräte, sanitäre
Anlagen, Spielwaren, mit einem Aufruf an alle Inter-
essenten zu einer recht regen Beteiligung.

Es werden sämtliche in der Schweiz hergestellten
Gegenstände, die in das Gebiet der 21. Gruppe fallen,
zugelassen, d. h. es wird jedermann Gelegenheit geboten,
sich an der Ausstellung zu beteiligen unter der Bedingung,
daß die Gegenstände qualitativ hervorragend und des-
halb ausstellungswürdig sind.

Wir nehmen im besondern gerne an, daß sich an der
Ausstellung auch kleinere Gewerbetreibende recht zahlreich
beteiligen werden, welche, obwohl sie nur einen be-
schränkten Arbeitskreis haben, durch ihre Erzeugnisse den
Beweis zu erbringen vermögen, daß auch unser Hand-
werk künstlerische Vollendung aufweisen kann.

Das Gruppenkomitee wird sich bemühen, bei der
Einteilung der Ausstellungshalle und bei der Installation
der Ausstellungsgegenstände den Ausstellern bestmöglich
entgegenzukonimen. Es wird hauptsächlich auch sein
Augenmerk darauf richten, daß die Ausstellungen der in
der Gruppe vereinigten Einzelarbeiten kleinerer Meister
einerseits und der ein abgeschlossenes Ganzes bildenden
Erzeugnisse industrieller Unternehmungen anderseits sich

nicht ungünstig beeinflussen, sondern glücklich ergänzen.
Das Gruppenkomitee hat in seiner Sitzung vom

4. Juli a. e. beschlossen, hauptsächlich auch durch Förde-
rung, eventuell Organisation von Kollektivaus-
stellungen das Interesse der Ausstellungsbesucher auf
unsere Gruppe zu lenken.

Es sind zur Erleichterung der Organisation solcher
Kollektivausstellungen folgende Untergruppierungen vor-
genommen worden:

l. Raumkunst, Wohnungs- und Ausstattungswesen,
Kunstgewerbe,

a) Geschlossene Räume jeder Art, vorbildlich modern
möbliert unter Zuziehung kunstgewerblicher Gegen-
stände, Bilderzc., Empfangsräume, Festsäle, Dielen,
Vorsäle, Veranden, Wohn-, Bibßiothek-, Musik-,
Rauch-, Billardzimmer, Speise-, Damen-, Herren-,
Schlaf-, Kinder-, Dtenstbotenzimmer, Junggesellen-
zimmer, Atelier, Wart- und Sprechzimmer, Küchen,
Waschküchen und sanitäre Anlagen, wie Bad- und
Toilettenräume zc.

b) Geschlossene Räume dieser Art, jedoch in histori-
schen Stilformen.

II. Innenausstattung, einzelne Möbel, Haus-
geräte, Küchengeräte zc.

u) Ganze Zimmereinrichtungen ohne umbauten Raum.
I>) Einzelmöbel: Tische, Schränke, Stühle, Spiegel,

Balkon und Verandamöbel, Gartenmöbel, Billards,
Wand und Standuhren,

o) Innendekoration: Tapeziererarbeiten, Fensterdeko-
rationen, Goldleisten, Rahmen, Beleuchtungskörperzc.

ä) Küchengeräte, sanitäre Gegenstände, Toilette-Artikel,
a) Zelluloidwaren, Bürstenwaren,
k) Spielwaren, Korbwaren, Kinderwagen.
Die Ausstellung der I. Untergruppe ist als „Gruppen-

Kollektivausstellung" vorgesehen (siehe Reglement für die

Aussteller, Art. 81, Al. 1 a).

In den Untergruppen la und Ib können einzelne

Firmen für sich allein oder in Verbindung mit andern

Handwerkern, wie Bauschreiner, Gipser, Maler, Tape-
zierer, Hafner zc, ausstellen, event, unter Mitwirkung,
bezw. Leitung eines Architekten oder andern Künstlers,
dem speziell der Entwurf und die allgemeine Anordnung
des Raumes überlassen werden kann.

Das Gruppenkomitee gedenkt, die Organisation der

Kollektivausstellung für die Untergruppen Is. und Ib
(Verkehr zwischen dem Zentralkomitee und dem Aus-

steller, Disposition der verschiedenen Räume zc) selbst

zu übernehmen, und nimmt infolgedessen Einzelanmel-
düngen durch beiliegendes provisorisches Anmeldungs-
formular in doppelter Ausfertigung entgegen.

Diese Anmeldungen haben in Bezug auf den Platz-

bedarf vorerst unverbindlichen Charakter. Der Anmel-

dung ist ein Möbelierungsgrundriß 1:20 mit Maß-

angaben und Verteilung der Fenster (möglichst nur nach

einer Seite l beizufügen. Nach rechtzeitig und genügend

eingegangenen Anmeldungen wird vom Komitee ein Ver-

teilungsplan entworfen, wobei die Interessen eines jeden

Ausstellers möglichst gewahrt werden sollen. Dieser Ver-

teilungsplan wird den Angemeldeten umgehend zur Kennt-

nis gebracht. Ein reger Verkehr zwischen Gruppenkomitee
und Aussteller wird eine möglichst volle Verständigung
gewährleisten. Das Komitee wird sich ferner zur Auf-

gäbe machen, den Ausstellern Architekten und andere

Künstler als Mitarbeiter, event. Mitaussteller zu ver-

Mitteln und dabei sowohl die betreffenden Landesteile

als auch die künstlerischen Gesichtspunkte des Ausstellers

berücksichtigen. Vereinigt sich eine Firma mit andern

Handwerkern, event. Künstlern, so bleibt es ihr über-

lassen, sämtliche Beteiligte als Aussteller anzumelden, ff
fern die Betreffenden nicht auf eigene Kosten sich am

Ausstellungsprojekt beteiligen. Vom Gruppenkomitee aber

wird verlangt, daß gemeinsame Aussteller eines oder

mehrerer Räume einen Vertreter bestimmen, der allein

mit dem Komitee verkehrt und Pflichten und Rê
gegenüber der Ausstellungsleitung erfüllt und alle Er-

klärungen mit rechtlicher Wirkung für sämtliche Beteiligte

entgegennimmt. Im übrigen haben die im Regleiue '

für die Aussteller (R. A.) vom April 1912 festgelegte"

Bestimmungen ihre volle Gültigkeit.
In die II. Untergruppe können sich Einzelaussteller

direkt und definitiv*) bei der Direktion der Landes«^

stellung anmelden.
Aber auch in dieser Untergruppe wird die BiliM'

von „freien Kollektivausstellungen" (s. R. A., Art. d-

Al. 1 d) begrüßt.

*) Anmeldescheine für definitive Anmeldungen werden
essenten auf Verlangen mit dem Reglement für die
kostenfrei zugeschickt durch die „Schweizerische LandesauM -

in Bern".
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®ie Drganifation foïcEjer KoüeftioauSfteüungen mufj
'

unb fann aüein nur Fachoerbänben ober beren ©efttonen
ober einer ©ruppe oon fjanbroerfern überlaffen bleiben.
3mmerf)tn finb bie unterzeichneten ©teilen ju jeber SluS»

fünft unb Beratung jeberjeit bereit unb fef)en bezüglichen
Slnfragen gerne entgegen. Vorläufige Slnmelbungen
für biefe Untergruppen — foroeit eS fiel) um Koüeftio»
auSfteüungen haubelt — finb foHeftio buret) Verbänbe,
©eftionen, Vereine k. an baS ©ruppenfomitee einzu»

fenben. ®efinitioe Slnmelbungen finb in jmei ©jemp'aren
an bie „©chroeizerifcheSanbeSauSfteüung in Vern" zurichten.

®ie Untergruppen II a—f foüen in einheitlich auSge»

ftatteten SluSfieüungShallen nach binent beftimmten Ver»
teilungéplan, ben baS Komitee auf ©runb ber Slnmel»

bungen aufarbeitet, oorteilhaft unb überficf)tlich zur ®ar=
fieüung gelangen. VefonberS h^öorragenbe Arbeiten
biefer Untergruppe fönnen angenehme Unterbrechung in
bie fRaumfunftauSfteüung bringen.

®amit nun bem ©ruppenfomitee bie SRoglidjfeit ge=

boten ift, bie gefamte SluSfteüung innerhalb ber 21. ©ruppe
toürbig unb bebeutenb jü geftalten, ben erforberlict)en
Vlat) frühzeitig ju befiimmen unb auch ^ KotteftioauS»
fieller beS im ^Reglement für bie SluSfteüer geroäbrleifteten
Rabatts auf ben ißlahgebühren bei frühzeitiger
ülnmelbung teilhaftig merben zu laffen, finb bie prooi»
forifchen Slnmelbungen an baS ©ruppenfomitee, bezro. an
bie unterzeichnete ©teile unbebtngt bis fpäteftenS zum
15. Dftober 1912 einzureichen. Vur bann ift eS mög»
lief), bie befinitioen Slnmelbungen auf ben oon ber SluS»

fteüungSleitung oorgefehenen Dermin, alfo auf ben
31. Dftober 1912, zu erhalten. Vicht rechtzeitig ein»

laufenbe Slnmelbungen merben erft nach ben rechtzeitigen
berücfficljtigt.

®aS ©ruppenfomitee toirb an fjanb ber eingegangenen
befinitioen Slnmelbungen oon ©inzel» unb KoüeftioauS»
fteßern unb ber proeiforifefjen Slnmelbungen ber ©ruppen»
JMeftioauSfteüung ber 1. Untergruppe unb ber freien
SMeftioauSfieüungen ber IL Untergruppe ben allgemeinen
SiSpofitionSplan ber ©ruppe aufarbeiten, toorauf bie

prooiforifchen Slnmelbungen buref) befinitioe zu erfetjen finb.
®as ©ruppenfomitee ift zu ber Überzeugung gelangt,

bop bie fjntereffen ber SluSfteüer am oorteilhafteften ge»

roahrt merben buref) oorzüglich unb einheitlich organifierte
KoüeftioauSfteüungen nach oben bargelegtem Programm.
SBir gelangen 'Deshalb mit einem mannen Stpoell an
fämtlidtje $ntereffenten, foroohl an ©inzelauSfteüer als
an Vereine unb gacfjoerbanbe ober beten ©eftionen,
nach Kräften für baS Fuftanbefommen pon KoüeftioauS»
ftellungen zu roirfen. 9Bir zmeifeln nicE)t baran, baff bie

Slnmelbung zur SluSfteüung in unferer ©ruppe eine fef)r
Kge fein roirb, ba bereit# eine Sinzahl Slnfragen an unS
erging. SBir fönnen besfyalb nicht bringenb genug auf
bie Vorteile einer rafchen Slnmelbung zur Veteiligung an
ber SluSfteüung in unferer ©ruppe aufmerffam machen.
®aburcf) merben bie Vorarbeiten bes Komitees ganz er»
heblicf) erleichtert unb beren prompte ©rlebigung ermög»
licht.

®ie fRaumfunfi SluSfieüung im befonbern foüte auf
ber SanbeSausfieüung eine Slttraftion bilben. ©in glücf»
li^ef ©elingen unfereS ißtaneS ift aber allein oon ben
Slusfieüern unb beren regen unb begeifterten Teilnahme
abhängig. ®tefe hüben Qntereffe unb lebhafte ®ätigfeit

bie fcfjöne unb banfbare Slufgabe zu entfaltem 3n
^erbanben unb Vereinen ift umgehenb bie Veteiligung
an ber SluSfteüung zur Sprache zu bringen unb finb
wfcfjlüffe zu faffen.

®ie IRaumfunft»SluSfteüung mie auch bie anbern
KoHeftioauSftetlungen bilben für bie SluSfteüer bie benf»
bar oorteilhaftefte (Gelegenheit, ihre ©rzeugniffe Fachleuten
unb bem fief) für SBofinungsfunfi immer lebhafter inter»

effierenben ißublifum beS ganzen SanbeS zu geigert unb
oon ber SeiftungSfähigfeit unferer einheimifdhen Fnbuftrie
ßeugnis abzulegen. ®ie SanbeSausfieüung bietet eine
auffergemöhnliche ©elegenheit, ben VeroeiS zu erbringen,
baff mir auf otelett ©ebieten nicht mehr oom SluSlanb
abhängig finb, roohin heute leiber noef) immer zahlreiche
unb einträgliche Slufträge raanbern,

®as ©ruppenfomitee ftellt ftcl) zur Slufgabe, auf bem

ganzen umfangreichen ©ebiet ber SBohnungSfunft unb
»auSftattung bem 3luSfteüungSbefucf)er eine roirflicE) oor»
bilbliche, einroanbfreie Slrbeit oor Slugen zu führen. Sieben
ber Söiebergabe mannigfaltiger, hiftorifdher ©tilräume
erftreben mir bie SluSfteüung oorbilblicf) gefchmacfooüer
IRäume, bie bem ©eifte unferer ßeit unb bem ©flatter
unfereS SanbeS entfprecfjen.

©S follen bie Vebürfniffe ber Vemittelten mie ber
Unbemittelten, grofje rote befcheibene Slnfprüche berücf»

fichtigt merben. Dualität, Qmecfmäjjigfeit unb Formen»
fchönheit foüen bie ®eoife eines jeben SluSfteüerS fein.

Können aüe biefe Slnfprüche erfüüt merben, fo bürfen
mir uns zur Hoffnung berechtigt fühlen, baff nach einer
folchen eimoanbfrei burchgeführten Sluefteüung bem fünftle»
rifdhen unb gefc£)äftlichen Seben auf bem ©ebiete ber
SRöbeltnbuftrie unb be§ gefamten SBohnungsausbaueS
neuer SluffÇhroung erblüht.

2Bir roieberholen im ooüen Fntereffe ber SluSfteüer
nochmals bie bringenbe Vitte um eine rege unb prompte
Veteiligung unb um ©inreiChung ber prooiforifchen in»
melbungen bis fpäteftenS 15. Dftober 1912.

Für baS Komitee ber 21. ©ruppe:
®er fßräfibent: ^anS Klaufer, Slrchiteft.

©ammelftellen:
Dftfchmeiz: J^err 31. Silber, ßentralfefretär ber ©e=

noffenfdhaft: Verbanb fchroeizer. ©chretnermeifter unb
SJlöbelfabrifanten, ©t. Fiben»@t. ©aüen III.

ßentralf^meiz: £err ^ugo SBagner, Viefenroeg 10,
Vern.

Vßeftfchroeiz: ©err Fréb. 9Betti=^eer, ancien chef de
la maison fpeer»©ramer & ®ie., Saufanne.

Hrbeiterbeweflungen.
Vom ©düoffwftoit in Vern mirb bem „Vunb"

folgenbeS getrieben :

Über bte zroeite oerfloffene ©treifrooche ift nicht gerabe
oiel zu berichten. ®ie ©chlofferarbeiten merben oon ben
Verner ©chloffermeiftern ausgeführt mie oor bem ©treif,
unb roenn ber eine ober anbere momentan auch menig
Seute hat, fo mirb ihm oon ben fchroetzerifchen Koüegen
in oerbanfenSroerter SOBeife ausgeholfen. Vor benjenigen
SBerfftätten, roo SlrbeitSmiüige ihren Veruf in ©hren
ausüben, fteüen fich bie ©treifenben auf, um ihrer be=

fannten SlufflärungSarbeit obzuliegen. Verfchiebenen Sir»

beitern ift baS |>erumftehen ganz unb gar oerleibet unb
fie mürben gerne bie Slrbeit roieber aufnehmen, menn fie
nicht gezroungen roorben mären, bie untenfteïjenbe Ver»
pflichtung zu untertreiben :

Verpflichtung:
®er Unterzeichnete oerpflichtet fich bem ©chmeizerifchen

SRetaüarbeiteroerbanb in Vern (Kapeüenftrafse 6) unb
feinen SRttunterzeichnern biefer Verpflichtungsurfunbe
gegenüber zu folgenbem:

§ 1. ©ämtliche Unterzeichnete, befdjäftigt in ben
©chlofferroerfftätten ber ©tabt Vern unb Umgebung,
oerpflichten fief), auf ben 7. September 1912 ihre Kün»
bigung einzureichen unb bie Slrbeit auf btefen Sag ein»
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Die Organisation solcher Kollektivausstellungen muß
'

und kann allein nur Fachverbänden oder deren Sektionen
oder einer Gruppe von Handwerkern überlassen bleiben.

Immerhin sind die unterzeichneten Stellen zu jeder Aus-
kunft und Beratung jederzeit bereit und sehen bezüglichen
Anfragen gerne entgegen. Vorläufige Anmeldungen
für diese Untergruppen — soweit es sich um Kollektiv-
ausstellungen handelt — sind kollektiv durch Verbände,
Sektionen, Vereine :c. an das Gruppenkomitee einzu-
senden. Definitive Anmeldungen sind in zwei Exemplaren
an die „Schweizerische Landesausstellung in Bern" zurichten.

Die Untergruppen lia-1 sollen in einheitlich ausge-
statteten Ausstellungshallen nach einem bestimmten Ver-
teilungsplan, den das Komitee auf Grund der Anmel-
düngen ausarbeitet, vorteilhaft und übersichtlich zur Dar-
stellung gelangen. Besonders hervorragende Arbeiten
dieser Untergruppe können angenehme Unterbrechung in
die Raumkunstansstellung bringen.

Damit nun dem Gruppenkomitee die Möglichkeit ge-
boten ist, die gesamte Ausstellung innerhalb der 21. Gruppe
würdig und bedeutend zü gestalten, den erforderlichen
Platz frühzeitig zu bestimmen und auch die Kollektivaus-
steller des im Reglement für die Aussteller gewährleisteten
Rabatts aus den Platzgebühren bei frühzeitiger
Anmeldung teilhaftig werden zu lassen, sind die provi-
sorischen Anmeldungen an das Gruppenkomitee, bezw. an
die unterzeichnete Stelle unbedingt bis spätestens zum
15. Oktober 1912 einzureichen. Nur dann ist es mög-
lich, die definitiven Anmeldungen auf den von der Aus-
stellungsleitung vorgesehenen Termin, also auf den
31. Oktober 1912, zu erhalten. Nicht rechtzeitig ein-
laufende Anmeldungen werden erst nach den rechtzeitigen
berücksichtigt.

Das Gruppenkomitee wird an Hand der eingegangenen
definitiven Anmeldungen von Einzel- und Kollektioaus-
stellern und der provisorischen Anmeldungen der Gruppen-
Kollektivausstellung der 1. Untergruppe und der freien
Kollektivausstellungen der II. Untergruppe den allgemeinen
Dispositionsplan der Gruppe ausarbeiten, worauf die

provisorischen Anmeldungen durch definitive zu ersetzen sind.
Das Gruppenkomitee ist zu der Überzeugung gelangt,

daß die Interessen der Aussteller am vorteilhaftesten ge-
wahrt werden durch vorzüglich und einheitlich organisierte
Kollektivausstellungen nach oben dargelegtem Programm.
Wir gelangen deshalb mit einem warmen Apoell an
sämtliche Interessenten, sowohl an Einzelaussteller als
an Vereine und Fachverbände oder deren Sektionen,
nach Kräften für das Zustandekommen von Kollektioaus-
stellnngen zu wirken. Wir zweifeln nicht daran, daß die

Anmeldung zur Ausstellung in unserer Gruppe eine sehr
rege sein wird, da bereits eine Anzahl Anfragen an uns
erging. Wir können deshalb nicht dringend genug auf
die Vorteile einer raschen Anmeldung zur Beteiligung an
der Ausstellung in unserer Gruppe aufmerksam machen.
Dadurch werden die Vorarbeiten des Komitees ganz er-
heblich erleichtert und deren prompte Erledigung ermög-
licht.

Die Raumkunst Ausstellung im besondern sollte auf
der Landesausstellung eine Attraktion bilden. Ein glück-
liches Gelingen unseres Planes ist aber allein von den
Ausstellern und deren regen und begeisterten Teilnahme
abhängig. Diese haben Interesse und lebhafte Tätigkeit
Mr die schöne und dankbare Aufgabe zu entfalten. In
Verbänden und Vereinen ist umgehend die Beteiligung
an der Ausstellung zur Sprache zu bringen und sind
Beschlüsse zu fassen.

Die Raumkunst-Ausstellung wie auch die andern
Kollektivausstellungen bilden für die Aussteller die denk-
bar vorteilhafteste Gelegenheit, ihre Erzeugnisse Fachleuten
und dem sich für Wohnungskunst immer lebhafter inter-

essierenden Publikum des ganzen Landes zu zeigen und
von der Leistungsfähigkeit unserer einheimischen Industrie
Zeugnis abzulegen. Die Landesausstellung bietet eine
außergewöhnliche Gelegenheit, den Beweis zu erbringen,
daß wir auf vielen Gebieten nicht mehr vom Ausland
abhängig sind, wohin heute leider noch immer zahlreiche
und einträgliche Aufträge wandern.

Das Gruppenkomitee stellt sich zur Aufgabe, auf dem

ganzen umfangreichen Gebiet der Wohnungskunst und
-ausstattung dem Ausstellungsbesucher eine wirklich vor-
bildliche, einwandfreie Arbeit vor Augen zu führen. Neben
der Wiedergabe mannigfaltiger, historischer Stilräume
erstreben wir die Ausstellung vorbildlich geschmackvoller
Räume, die dem Geiste unserer Zeit und dem Charakter
unseres Landes entsprechen.

Es sollen die Bedürfnisse der Bemittelten wie der
Unbemittelten, große wie bescheidene Ansprüche berück-

sichtigt werden. Qualität, Zweckmäßigkeit und Formen-
schönheit sollen die Devise eines jeden Ausstellers sein.

Können alle diese Ansprüche erfüllt werden, so dürfen
wir uns zur Hoffnung berechtigt fühlen, daß nach einer
solchen einwandfrei durchgeführten Ausstellung dem künstle-
rischen und geschäftlichen Leben auf dem Gebiete der
Möbelindustrie und des gesamten Wohnungsausbaues
neuer Aufschwung erblüht.

Wir wiederholen im vollen Interesse der Aussteller
nochmals die dringende Bitte um eine rege und prompte
Beteiligung und um Einreichung der provisorischen An-
Meldungen bis spätestens 15. Oktober 1912.

Für das Komitee der 21. Gruppe:
Der Präsident: Hans Klauser, Architekt.

Sammelstellen:
Ostschweiz: Herr A. Alder, Zentralsekretär der Ge-

noffenschast: Verband schweizer. Schreinermeister und
Möbelfabrikanten, St. Juden-St. Gallen III.

Zentralschweiz: Herr Hugo Wagner, Niesenweg 10,
Bern.

Westschweiz: Herr Fröd. Welti-Heer, aneivii àk äs
la mui80n Heer-Cramer K, Cie., Lausanne.

Hrbe»erbe«eg«ngen.
Vom Schlosserstreik in Bern wird dem „Bund"

folgendes geschrieben:
Über die zweite verflossene Streikwoche ist nicht gerade

viel zu berichten. Die Schlosserarbeiten werden von den
Berner Schloffermeistern ausgeführt wie vor dem Streik,
und wenn der eine oder andere momentan auch wenig
Leute hat, so wird ihm von den schweizerischen Kollegen
in verdankenswerter Weise ausgeholfen. Vor denjenigen
Werkstätten, wo Arbeitswillige ihren Beruf in Ehren
ausüben, stellen sich die Streikenden auf, um ihrer be-

kannten Aufklärungsarbeit obzuliegen. Verschiedenen Ar-
beitern ist das Herumstehen ganz und gar verleidet und
sie würden gerne die Arbeit wieder aufnehmen, wenn sie

nicht gezwungen worden wären, die untenstehende Ver-
pflichtung zu unterschreiben:

Verpflichtung:
Der Unterzeichnete verpflichtet sich dem Schweizerischen

Metallarbeiteroerband in Bern (Kapellenstraße 6) und
seinen Mltunterzeichnern dieser Verpflichtungsurkunde
gegenüber zu folgendem:

H I. Sämtliche Unterzeichnete, beschäftigt in den
Schlofferwerkstätten der Stadt Bern und Umgebung,
verpflichten sich, auf den 7. September 1912 ihre Kün-
digung einzureichen und die Arbeit auf diesen Tag ein-
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